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Reformagenda für funktionierende Ausländerbehörden

1 Schlee/Schammann/Münch, An den Grenzen? Ausländerbehörden zwi-
schen Anspruch und Alltag. Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2023. 
Die folgende Darstellung fasst zentrale Befunden und Empfehlungen 
der Studie zusammen und ergänzt sie an einigen Stellen.

2 Ritgen, ZAR 2023, 323.
3 Hruschka/Rohmann, International Migration, 2021 Vol. 61, Issue 3, 12.

Sobald Migrationsrecht das Licht der praktischen Umsetzung 
erblicken soll, ist es auf funktionierende Ausländerbehörden 
angewiesen – unabhängig davon, ob es um Abschiebungen, Fa-
milienzusammenführung, Fachkräftesicherung oder Einbürge-
rungen geht. Doch ausgerechnet hier zeigt sich in empirischen 
Studien eine flächendeckende Überforderung, die nicht nur lo-
kale, sondern strukturelle Ursachen hat.1 Diese Einschätzung 
teilen Akteure, die ansonsten eher konträre Ansichten vertreten: 
Flüchtlingsräte, Ministerialbeamte, Arbeitgeber, Wohlfahrts-
verbände und kommunale Spitzenverbände. Der Begriff des 
Vollzugsdefizits scheint manchen angesichts der dramatischen 
Situation geradezu verharmlosend. Es ist daher ein Fortschritt, 
dass die Ministerpräsidentenkonferenzen unter Beteiligung des 
Bundes – und erstmals auch der kommunalen Spitzenverbän-
de in den begleitenden Arbeitsgruppen2 – in den letzten zwei 
Jahren einige Herausforderungen in den Ausländerbehörden 
benannt und erste Lösungsstrategien skizziert haben. Auch auf 
Ebene der Länder und Kommunen wurden Organisationsent-
wicklungsprozesse initiiert. Dennoch scheint sich bislang wenig 
an der Leistungsfähigkeit der Ausländerbehörden verändert zu 

haben. Grund genug, einige zentrale Baustellen erneut zu be-
trachten und eine Reformagenda zu diskutieren.

1. Ursachen der Überlastung

Da wäre zunächst der Elefant im Raum: die hohen Fallzah-
len. Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Deutsch-
land hat sich im letzten Jahrzehnt in etwa verdoppelt, die Zahl 
der Sachbearbeitenden in den Behörden nicht. Zudem führte 
im selben Zeitraum eine gesetzgeberische Hyperaktivität zu 
einem extrem dynamischen und immer komplexeren Migrati-
onsrecht.3 Selbst ausgewiesene Expertinnen und Experten kön-
nen kaum alle Änderungen nachvollziehen, geschweige denn in 
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 Neu in Ihrem Abonnement:  
Der monatliche Newsletter „Informationsdienst 
Migrations recht (MigRI)“! Sie haben die aktuelle Ausgabe 
des MigRI noch nicht automatisch per E-Mail erhalten?  
Dann registrieren Sie sich gratis unter nomos.de/migri.

heute berichten einzelne Sachbearbeitende, dass sie ChatGPT 
zur Bescheiderstellung nutzen. Dies ist nicht nur datenschutz-
rechtlich problematisch, sondern auch mit Blick auf die Nach-
vollziehbarkeit des Verwaltungshandelns: „Large Language 
Models“ wie ChatGPT haben den Nachteil, dass ihr Funktio-
nieren selbst von ihren Entwicklern nicht gänzlich verstanden 
wird. Es bräuchte daher sogenannte Whitebox-Algorithmen, 
die an relevanten Textkorpora – beispielsweise Verwaltungsge-
richtsentscheidungen und Fachliteratur – trainiert werden. Die 
Bundesländer sollten unverzüglich in die gemeinsame Entwick-
lung solcher KI-Systeme investieren. Schon heute entwickeln 
sie unter Beteiligung des Bundes im Rahmen der Arbeitszu-
sammenhänge rund um das Onlinezugangsgesetz zahlreiche 
Fachanwendungen. Dies lässt sich ausbauen – und bestenfalls 
mit anderen digitalen Lösungen in der Kommune sowie den 
Digitalisierungsmaßnahmen zum Migrationsmanagement, die 
unter Federführung des Bundesverwaltungsamtes vorangetrie-
ben werden, synchronisieren.

Auch wenn eine umfassende Digitalisierung der Migrations-
verwaltung datenschutzrechtlich komplex und technisch hür-
denreich sein mag, ist sie doch in Verbindung mit rechtlichen 
und organisatorischen Reformen alternativlos. Ein nennenswer-
ter Aufwuchs an Personal in den kommunalen Ausländerbehör-
den dürfte nämlich kaum realistisch sein. Etwas Hoffnung wird 
mit einer höheren tariflichen Eingruppierung verbunden, die 
durch die komplexe Materie gerechtfertigt sein dürfte. Doch 
mittelfristig muss vor allem in eine qualitativ bessere Ausbil-
dung investiert werden. Je weiter Digitalisierung voranschrei-
tet, umso höher sind die Anforderungen aus den verbleibenden, 
vermutlich komplexeren Fällen an die Sachbearbeitenden.

Auch die aktuell beobachtbare Zentralisierung einzelner The-
mengebiete auf Landesebene, etwa bei Abschiebungen oder 
Fachkräftezuwanderung, kann Entlastung bringen. Allerdings 
zögern einige Landesministerien, aus praktischen Gründen: 
Erstens besteht auch für die Landesebene das Problem des Per-
sonalmangels. Zweitens könnten zentralisierte Behörden das 
Personal der Kommunen abwerben und die Lage lokaler Behör-
den verschärfen. Auch örtliche Handwerksbetriebe wünschen 
sich Ansprechpersonen in der Nähe.

Die hier skizzierte Reformagenda ist anspruchsvoll, aber 
machbar: Fallzahlen auf pragmatischen Wegen reduzieren, 
einfache Vorgänge umfassend digitalisieren, Personal besser 
bezahlen und ausbilden sowie ausgewählte Aufgaben auf Lan-
desebene zentralisieren. Nicht zuletzt muss Implementation we-
sentlich stärker bei neuen Gesetzesvorhaben mitgedacht wer-
den – gerade, wenn Migrationspolitik dazu beitragen soll, das 
Vertrauen in staatliches Handeln zu stärken.

Prof. Dr. Hannes Schammann, Hildesheim

der Umsetzungspraxis berücksichtigen. Im Alltag kommunaler 
Ausländerbehörden wimmelt es zudem von unnötigen Vorspra-
chen und zeitraubenden Prüfvorgängen. Dies betrifft auch wie-
derholte Dokumentenprüfungen von verschiedenen Behörden, 
denen unter anderem eine mangelnde Vertrauensbasis und eine 
immer stärkere Entkopplung von Ausländerbehörden und Ar-
beitsverwaltung zugrunde liegen. All dies sorgt dafür, dass aus 
der Zahl an Zugewanderten eine weit höhere Zahl an Fällen auf 
den Tischen der Sachbearbeitenden wird. Die Komplexität des 
Rechts und die Pflicht zur Ausübung weitreichender Ermessen-
sentscheidungen auf Basis unbestimmter Rechtsbegriffe – etwa 
beim Chancenaufenthalt oder bei diversen Mitwirkungspflich-
ten – belasten die Mitarbeitenden zusätzlich und tragen dazu 
bei, dass Stellen unbesetzt bleiben und eine hohe Fluktuation 
zu verzeichnen ist.

2. Reformagenda für funktionierende 
Ausländerbehörden

Öffentlich diskutierte Wege zur Reduktion der Fallzahlen sind 
zügigere Rückführungen und, zahlenmäßig weit bedeutender, 
schnellere Einbürgerungen. Beide Vorschläge setzen jedoch effi-
zientes ausländerbehördliches Handeln voraus. Sie fordern also, 
zugespitzt formuliert, die Ausländerbehörden sollten sich selbst 
helfen. Im Gegensatz dazu hilft eine Vereinfachung des Rechts 
ganz ohne zusätzliche Belastungen. Beispiele aus den letzten 
Jahren sind die Verlängerung des Aufenthaltstitels für subsidiär 
Schutzberechtigte von einem auf drei Jahre oder der Wegfall 
des Zustimmungserfordernisses der Ausländerbehörden bei der 
Erteilung von Visa für Fachkräfte. Beides sorgt schon jetzt für 
weniger Vorsprachen in den Behörden.

Es wäre im Sinne funktionierender Behörden zu wünschen, 
dass Bund und Länder weiter an pragmatischen rechtlichen Re-
paraturmaßnahmen arbeiten und sich nicht vom Strudel emoti-
onalisierter Debatten verschlucken lassen. Zur Vermeidung von 
Mehrfachprüfungen desselben Dokuments könnte beispielswei-
se eine Änderung im Verwaltungsverfahrensrecht vorgenom-
men werden: Eine Soll-Regelung könnte die Anerkennung von 
Dokumenten empfehlen, die bereits durch eine andere Behörde 
geprüft wurden. So würden behördliche Effizienz und Hand-
lungssicherheit bei Mitarbeitenden erhöht, Vertrauen des Be-
hördenpublikums in Verwaltungshandeln gewonnen.

Hohe Relevanz besitzt auch die Digitalisierung und Auto-
matisierung von Prozessen. Das betrifft ganz simple Dinge: So 
verschwenden vielerorts Migrationsberatungsstellen enorm viel 
Zeit und Steuergeld darauf, Termine für ihre Klientinnen und 
Klienten zu vereinbaren. Digitale Terminbuchungen müssen 
daher zum Standard werden, Akten müssen durchsuchbar di-
gitalisiert werden. Außerdem muss Personal geschult werden, 
Arbeitsplätze müssen technisch aufgerüstet werden. 

In einigen Ausländerbehörden ist bereits eine Online-An-
tragstellung bei manchen Vorgängen möglich. Doch eine Chat-
bot-gestützte, mehrsprachige Beratung oder gar eine automa-
tisierte materielle Vorprüfung ist damit noch nicht verbunden. 
Beides ließe sich aber durchaus über KI-gestützte Systeme 
realisieren. Aufzuhalten ist der Trend ohnehin nicht. Schon 




